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2023

Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder 
kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse 

im Land Nordrhein-Westfalen
(Entschädigungsverordnung 

Nordrhein-Westfalen – EntschVO NRW)

Vom 26. September 2023

Auf Grund

–  des § 36 Absatz 4 Satz 3, des § 39 Absatz 7 Satz 6, des 
§ 46 Absatz 1 Satz 1 und des § 133 Absatz 5 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), von denen § 36 Absatz 4 Satz 3 und 
§  39 Absatz  7 Satz  6 zuletzt durch Artikel  15 Num-
mer  1 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) und § 46 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer 7 Buchstabe a des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 738) geändert worden sind und 
§ 133 Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 16 des Geset-
zes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S.  490) angefügt 
worden ist,

–  des § 30 und des § 31 Absatz 1 Satz 1 der Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
von denen § 30 durch Artikel 2 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) neu gefasst und 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 3 Nummer 4 
Buchstabe a des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 738) geändert worden ist,

–  des §  16 Absatz  1 und 2 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 657), von denen Absatz 1 durch Artikel 3 
Nummer 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S.  490) neu gefasst und Absatz  2 zuletzt durch Arti-
kel 4 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S.  738) geändert worden ist 
und

–  des § 12 Absatz 3 und 4 des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), von denen Ab-
satz 3 durch Artikel 4 Nummer 4 des Gesetzes vom 13. 
April 2022 (GV. NRW. S. 490) neu gefasst und Absatz 4 
zuletzt durch Artikel  5 Nummer  1 Buchstabe a des 
 Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  738) 
 geändert worden ist,

verordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-West-
falen:

Inhaltsübersicht

§ 1  Aufwandsentschädigungen für Mitglieder 
 kommunaler Vertretungen

§ 2   Aufwandsentschädigungssätze für Mitglieder der 
Räte und der Bezirksvertretungen

§ 3  Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der 
Kreistage

§ 4  Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der 
Landschaftsversammlungen und der Verbands-
versammlung des Regionalverbandes Ruhr 

§ 5  Berücksichtigung besonderer Funktionen

§ 6  Ersatz des Verdienstausfalls und Entschädigung in 
Form eines Stundenpauschalsatzes

§ 7  Zahlung, Wegfall und Kürzung von Aufwands-
entschädigungen und Ersatz des Verdienstausfalls

§ 8  Anwendung des Landesreisekostengesetzes

§ 9  Veränderung von Einwohnerzahlen

§ 10  Regelmäßige Anpassung der Aufwands-
entschädigungssätze

§ 11  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

§ 1
Aufwandsentschädigungen für 

Mitglieder kommunaler Vertretungen

(1) Die Aufwandsentschädigung ist ein pauschalierter 
Auslagenersatz für die durch das kommunalpolitische 
Ehrenamt entstehenden Aufwendungen und zugleich Er-
satz für den Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung.

(2) Sitzungsgeld ist ein, auch soweit es als Teil einer Auf-
wandsentschädigung gewährt wird, pauschalierter Aus-
lagenersatz für die Teilnahme an Sitzungen der Organe 
und Ausschüsse kommunaler Vertretungen.

(3) Die Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommu-
naler Vertretungen kann als monatliche Pauschale (Voll-
pauschale) oder als monatliche Teilpauschale (Teilpau-
schale) zuzüglich des Sitzungsgeldes gezahlt werden.

§ 2
Aufwandsentschädigungssätze für Mitglieder der Räte 

und der Bezirksvertretungen

(1) Die Höhe der monatlichen Voll- oder Teilpauschale 
beträgt für Ratsmitglieder in Gemeinden

1.  mit bis zu 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für die Vollpauschale 234,60 Euro oder für die Teil-
pauschale 127,50 Euro,

2.  von 10 001 bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 280,50 Euro oder für die 
Teilpauschale 168,30 Euro,

3.  von 20 001 bis 30 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 326,40 Euro oder für die 
Teilpauschale 214,20 Euro,

4.  von 30 001 bis 40 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 377,40 Euro oder für die 
Teilpauschale 255 Euro,

5.  von 40 001 bis 60 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 428,40 Euro oder für die 
Teilpauschale 316,20 Euro,

6.  von 60 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 464,10 Euro oder für die 
Teilpauschale 346,80 Euro,

7.  von 100 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 499,80 Euro oder für die 
Teilpauschale 387,60 Euro,

8.  von 150 001 bis 450 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 535,50 Euro oder für die 
Teilpauschale 428,40 Euro und

9.  mit über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für die Vollpauschale 642,60 Euro oder für die Teil-
pauschale 530,40 Euro.

(2) Die Höhe der monatlichen Voll- oder Teilpauschale 
beträgt für Mitglieder in Bezirksvertretungen in Bezir-
ken

1.  mit bis zu 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für die Vollpauschale 224,40 Euro oder für die Teil-
pauschale 158,10 Euro,

2.  von 50 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern für die Vollpauschale 260,10 Euro oder für die 
Teilpauschale 188,70 Euro und

3.  mit über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für die Vollpauschale 290,70 Euro oder für die Teil-
pauschale 219,30 Euro.

(3) Im Falle der Absätze 1 und 2 wird bei Zahlung der 
monatlichen Teilpauschale diese zuzüglich eines Sit-
zungsgeldes in Höhe von 25,50 Euro gezahlt. Sitzungs-
gelder dürfen für jede Teilnahme an Sitzungen des Rates 
oder der Bezirksvertretung und der jeweiligen Aus-
schüsse sowie für die Teilnahme an Fraktionssitzungen 
gezahlt werden, die der Vorbereitung von Sitzungen des 
Rates oder der Bezirksvertretung dienen.

(4) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger oder sachkun-
dige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die im 
Rahmen der Wahrnehmung ihrer Funktion erforderliche 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein 
Sitzungsgeld. Dies gilt auch für stellvertretende sach-
kundige Bürgerinnen und Bürger sowie stellvertretende 
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sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner, die an 
Fraktionssitzungen teilnehmen. Die Höhe des Sitzungs-
geldes beträgt in Gemeinden

1.  mit bis zu 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
25,50 Euro,

2.  von 10 001 bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 30,60 Euro,

3.  von 20 001 bis 30 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 35,70 Euro,

4.  von 30 001 bis 40 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 40,80 Euro,

5.  von 40 001 bis 60 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 45,90 Euro,

6.  von 60 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 51 Euro,

7.  von 100 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 56,10 Euro,

8.  von 150 001 bis 450 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern 61,20 Euro und

9.  mit über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
66,30 Euro.

§ 3
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Kreistage

(1) Die Höhe der monatlichen Voll- oder Teilpauschale 
beträgt für Mitglieder der Kreistage in Kreisen

1.  mit bis zu 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
für die Vollpauschale 387,60 Euro oder für die Teilpau-
schale 316,20 Euro und

2.  mit über 200 000 Einwohnerinnen und Einwohner für 
die Vollpauschale 494,70 Euro oder für die Teilpau-
schale 423,30 Euro.

(2) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Für sachkundige Bürgerinnen und Bürger oder sach-
kundige Einwohnerinnen und Einwohner gilt §  2 
 Absatz 4 Satz 1 und 2 entsprechend. Die Höhe des Sit-
zungsgeldes beträgt in Kreisen

1.  mit bis zu 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
40,80 Euro und

2.  mit über 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
51 Euro.

§ 4
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der 

 Landschaftsversammlungen und der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr

(1) Die Höhe der monatlichen Vollpauschale für Mitglie-
der der Landschaftsversammlungen und für Mitglieder 
der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
beträgt 219,30 Euro, die Höhe der monatlichen Teil-
pauschale beträgt 107,10 Euro. Abweichend von Satz  1 
kann die Landschaftsversammlung beschließen, dass die 
Aufwandsentschädigungen ausschließlich in Form eines 
Sitzungsgeldes geleistet werden.

(2) Im Falle von Absatz  1 Satz  1 wird bei Zahlung der 
monatlichen Teilpauschale diese zuzüglich eines Sit-
zungsgeldes in Höhe von 56,10 Euro gezahlt. Hat die 
Landschaftsversammlung von Absatz 1 Satz 2 Gebrauch 
gemacht, beträgt das Sitzungsgeld 112,20 Euro. § 2 Ab-
satz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Für sachkundige Bürgerinnen und Bürger gilt §  2 
Absatz 4 Satz 1 und 2 entsprechend. Die Höhe des Sit-
zungsgeldes beträgt 71,40 Euro.

§ 5
Berücksichtigung besonderer Funktionen

(1) Für die jeweils erste ehrenamtliche Stellvertretung 
einer Hauptverwaltungsbeamtin oder eines Hauptver-
waltungsbeamten auf Ebene der Gemeinden und Kreise 
wird eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
des dreifachen Satzes der Vollpauschale nach § 2 oder § 3 
gezahlt. Für weitere ehrenamtliche Stellvertretungen 
wird eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe 

des eineinhalbfachen Satzes der Vollpauschale nach § 2 
oder § 3 gezahlt.

(2) Die oder der jeweilige Vorsitzende der Landschafts-
versammlung oder der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbandes Ruhr erhält eine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe des neunfachen Satzes der Voll-
pauschale nach §  4. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe des sechsfachen Satzes der Vollpauschale nach § 4.

(3) Die Bezirksvorsteherin oder der Bezirksvorsteher er-
hält eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
des zweifachen Satzes der Vollpauschale nach §  2 Ab-
satz 2, sofern die Hauptsatzung eine Regelung nach § 36 
Absatz  4 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils gelten-
den Fassung vorsieht. Unter der Voraussetzung des Sat-
zes 1 wird für die erste und die zweite Stellvertretung 
 einer Bezirksvorsteherin oder eines Bezirksvorstehers 
der einfache Satz der Vollpauschale, für weitere Stell-
vertretungen wird die Hälfte des einfachen Satzes der 
Vollpauschale nach § 2 Absatz 2 gezahlt.

(4) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 260,10 
Euro. Sofern diese Mitglieder eines Rates sind, wird die 
Aufwandsentschädigung nach Satz  1 als zusätzliche 
Aufwandsentschädigung gewährt. Der Anspruch der zur 
Ehrenbeamtin ernannten Ortsvorsteherin oder des zum 
Ehrenbeamten ernannten Ortsvorstehers auf Ersatz der 
Auslagen, die ihr oder ihm durch die Erledigung der 
übertragenen Geschäfte der laufenden Verwaltung ent-
standen sind, bleibt unberührt.

(5) Die Vorsitzenden von Ausschüssen erhalten eine zu-
sätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe des einfachen 
Satzes der Vollpauschale nach den §§ 2, 3 oder 4. Soweit 
die Aufwandsentschädigung für Vorsitzende der Aus-
schüsse als Sitzungsgeld gewährt wird, entspricht dieses 
der Höhe nach der jeweiligen zusätzlichen Aufwandsent-
schädigung nach Satz 1. Im Falle einer Verhinderung der 
oder des Vorsitzenden erhält das Mitglied, welches den 
Vorsitz in der Sitzung führt, eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung in Höhe eines Sitzungsgeldes nach den 
§§ 2, 3 oder 4.

(6) Fraktionsvorsitzende in Räten und Kreistagen erhal-
ten eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
des zweifachen Satzes der Vollpauschale nach §  2 oder 
§  3. Fraktionsvorsitzende in Räten und Kreistagen von 
Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern erhalten 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
dreifachen Satzes der Vollpauschale nach §  2 oder §  3. 
Stellvertretungen von Fraktionsvorsitzenden nach Satz 2 
erhalten nach Maßgabe des § 46 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen oder des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der  Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 646) in der jeweils geltenden Fassung eine 
zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe des einein-
halbfachen Satzes der Vollpauschale nach §  2 oder §  3. 
Sofern die Hauptsatzung in kreisfreien Städten eine 
 Regelung nach § 36 Absatz 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen enthält, erhält die oder 
der Fraktionsvorsitzende einer Fraktion in einer Bezirks-
vertretung eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe des einfachen Satzes der Vollpauschale nach §  2 
Absatz 2.

(7) Fraktionsvorsitzende von Fraktionen in den Land-
schaftsversammlungen sowie in der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbandes Ruhr erhalten eine zusätzli-
che Aufwandsentschädigung in Höhe des sechsfachen 
Satzes der Vollpauschale. Deren jeweilige Stellvertretun-
gen erhalten nach Maßgabe des § 16 Absatz 2 Nummer 4 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der jeweils gelten-
den Fassung oder des § 12 Absatz 4 Nummer 4 des Ge-
setzes über den Regionalverband Ruhr in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. 
S. 96) in der jeweils geltenden Fassung eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe des zweifachen Satzes 
der Vollpauschale nach § 4.
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(8) Sofern der jeweilige Fraktionsvorsitz im Wege einer 
Doppelspitze ausgeübt wird, wird die zusätzliche Auf-
wandsentschädigung geteilt und jeweils hälftig ausge-
zahlt. Wenn der Fraktion eine zusätzliche Entschädigung 
für stellvertretende Fraktionsvorsitzende nach Absatz  6 
Satz  3 zusteht und anstelle der Bestellung einer Stell-
vertretung eine Doppelspitze gebildet wird, wird die 
Summe der zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für 
Fraktionsvorsitz und stellvertretenden Fraktionsvorsitz 
geteilt und jeweils hälftig ausgezahlt. 

§ 6
Ersatz des Verdienstausfalls und Entschädigung 

in Form eines Stundenpauschalsatzes

(1) Der durch die Wahrnehmung des kommunalpoliti-
schen Ehrenamtes entgangene Arbeitsverdienst aus 
selbstständiger oder unselbständiger Arbeit ist mindes-
tens in Höhe eines Regelstundensatzes zu ersetzen. Der 
Regelstundensatz entspricht der Höhe des Mindestlohns 
nach dem Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 
(BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung. In der 
Hauptsatzung kann ein höherer Regelstundensatz fest-
gelegt werden. Die Verdienstausfallentschädigung darf 
einen Höchstbetrag von 84,00 Euro je Stunde nicht über-
schreiten. Diese Höchstgrenze gilt auch in den Fällen der 
Absätze 2 und 3.

(2) Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Regel-
stundensatzes eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
deren Höhe im Einzelfall auf der Grundlage des glaub-
haft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen 
festgesetzt wird.

(3) Auf Antrag ist abhängig Erwerbstätigen der tatsäch-
lich entstandene Verdienstausfall in der nachgewiesenen 
Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den ent-
gangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil 
zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu 
Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den 
Sozialversicherungsträger abgeführt wird.

(4) Entgangener Gewinn aus Nebentätigkeiten und Ver-
dienst, der außerhalb der Arbeitszeit hätte erzielt wer-
den können, bleibt beim Ersatz des Verdienstausfalls au-
ßer Betracht.

(5) Personen nach §  45 Absatz  1 Satz  2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhalten auf 
Antrag eine Entschädigung in Form eines Stundenpau-
schalsatzes. Der Stundenpauschalsatz entspricht der 
Höhe des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz 
vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Pfl egebedürftig sind Personen, die ge-
sundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstän-
digkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der 
Hilfe durch andere bedürfen. Dies umfasst insbesondere 
solche Personen, die als pfl egebedürftig nach §  14 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl egeversiche-
rung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I 
S.  1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden 
ist, anerkannt sind. Betreuungsbedürftige Personen sind 
insbesondere Minderjährige unter 14 Jahren. Ein Auf-
wendungsersatz für die entgeltliche Pfl ege oder Betreu-
ung durch Dritte nach § 45 Absatz 1 Satz 3 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nicht für die Zeiträume, für die die Entschädigung nach 
Satz 1 geleistet wird oder die durch Leistungen der Sozi-
alkassen refi nanziert werden.

(6) Voraussetzung für die Geltendmachung der Ansprü-
che nach Absatz 1 bis 3 und 5 Satz 1 ist, dass die Man-
datsausübung während der Arbeitszeit erforderlich ist 
und dies im Rahmen der jeweiligen Antragstellung 
glaubhaft gemacht wird. Die regelmäßige Arbeitszeit ist 
individuell zu begründen. In der Regel ist sie auf Werk-
tage im Zeitraum jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr be-
grenzt und beinhaltet nicht den Sonntag. Entsprechen-
des gilt für die weiteren Voraussetzungen nach Absatz 5.

§ 7
Zahlung, Wegfall und Kürzung von Aufwands-

entschädigungen und Ersatz des Verdienstausfalls

(1) Aufwandsentschädigungen in Form einer monatli-
chen Pauschale werden für die Zeit vom Tage des Amts-

antritts bis zum Zeitpunkt der Beendigung des kommu-
nalpolitischen Ehrenamtes monatlich gezahlt. Besteht 
der Anspruch auf Aufwandsentschädigung nicht für ei-
nen vollen Kalendermonat, wird für jeden Tag ein Drei-
ßigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung gezahlt.

(2) Bei Gemeinden können Aufwandsentschädigungen 
nach § 2 und § 5 nebeneinander bezogen werden, wenn 
sie auf mehreren Ämtern beruhen. Insgesamt ist die 
Summe der Höhe der Aufwandsentschädigungen auf den 
fünffachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädi-
gung nach §  2 begrenzt. Für Kreise gelten die Sätze  1 
und 2 mit der Maßgabe, dass sich die Höhe der Auf-
wandsentschädigung nach § 3 richtet.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt für Mitglieder der Landschafts-
versammlungen sowie der Verbandsversammlung des Re-
gionalverbandes Ruhr mit der Maßgabe entsprechend, 
dass die Summe der Höhe der Aufwandsentschädigun-
gen auf das Neunfache des Betrages der Vollpauschale 
nach § 4 begrenzt ist.

(4) Die für das Sitzungsgeld festgesetzten Sätze gelten 
für eine Sitzung. Für eine Sitzung, die nicht am selben 
Tage beendet wird, dürfen bis zu zwei Sitzungsgelder ge-
zahlt werden, wenn die Sitzung insgesamt mindestens 
sechs Stunden gedauert hat. Finden an einem Tag bei 
derselben kommunalen Körperschaft mehrere Sitzungen 
statt, dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt 
werden. Abweichend von Satz 3 gilt für Gemeinden mit 
über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohner, dass 
höchstens vier Sitzungsgelder gezahlt werden dürfen.

(5) Ergeben sich Anhaltspunkte, dass Sitzungen der 
Fraktionen in missbräuchlicher Weise wiederholt in Ar-
beitszeiten gelegt und dafür Zahlungen nach § 6 geltend 
gemacht werden, kann die Hauptsatzung bestimmen, 
dass in solchen Fällen der Ersatz des Verdienstausfalles 
nicht zu leisten ist.

(6) Übt die Empfängerin oder der Empfänger der Auf-
wandsentschädigung das kommunale Ehrenamt unun-
terbrochen länger als drei Monate nicht aus, wird für die 
über drei Monate hinausgehende Zeit keine Aufwands-
entschädigung gewährt. Dies gilt nicht, soweit sie oder er 
den Grund für die Nichtausübung nicht selbst zu vertre-
ten hat.

§ 8

Anwendung des Landesreisekostengesetzes

Für die Erstattung von Fahrkosten von Personen, die 
Aufwandsentschädigungen nach §  2 bis §  5 Absatz  1 
bis  4 erhalten, ist das Landesreisekostengesetz vom 
1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) in der jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. Bei der Ermittlung ist 
höchstens auf die Kosten der Fahrt von der Hauptwoh-
nung zum Sitzungsort und zurück abzustellen. Satz  1 
gilt entsprechend für genehmigte Dienstreisen und für 
weitere, im Zusammenhang mit dem Mandat stehende 
Auslagen, sofern die Hauptsatzung dazu Regelungen 
trifft.

§ 9

Veränderung von Einwohnerzahlen

Für die Gewährung von Aufwandsentschädigungen nach 
§  2 und §  3 sind die Einwohnerzahlen maßgebend, die 
nach §  78 Absatz  1 der Kommunalwahlordnung vom 
31. August 1993 (GV. NRW S. 592, ber. S. 967), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. 
S.  312d) geändert worden ist, der Wahl der Vertretung 
zugrunde gelegen haben. Eine Veränderung der Einwoh-
nerzahlen ist bis zum Ablauf der jeweiligen Wahlperiode 
unbeachtlich.

§ 10

Regelmäßige Anpassung der 
 Aufwandsentschädigungssätze

Die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§  2 bis 4 
und 5 Absatz 4 erhöhen sich jährlich, beginnend ab dem 
1.  Januar 2025, um zwei Prozent. Das für Kommunales 
zuständige Ministerium macht die jeweils geltenden 
Entschädigungssätze öffentlich bekannt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 25. Oktober 2023 1143

§ 11
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entschädigungsverordnung vom 
5.  Mai 2014 (GV. NRW. S.  276), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1414) ge-
ändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 26. September 2023

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2023 S. 1140

2030

Verordnung
über beamtenrechtliche Zuständigkeiten

im Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs
(Beamtenzuständigkeitsverordnung LRH

 – BeamtZustVO LRH)

Vom 18. Oktober 2023

Auf Grund des § 2 Absatz 3 und des § 108 des Landes-
beamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S.  642) verordnet die Präsidentin des Landes-
rechnungshofs:

§ 1
Allgemeines

(1) Die dienstvorgesetzte Stelle und als solche zuständig 
für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persön-
lichen Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten 
der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter ist die Präsi-
dentin oder der Präsident des Landesrechnungshofs.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Verord-
nung eine andere Stelle zuständig oder in § 2 etwas an-
deres bestimmt ist.

(3) Im Einzelfall kann die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Landesrechnungshofs delegierte Zuständigkei-
ten wieder an sich ziehen oder bei der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landesrechnungshofs verbliebene 
Zuständigkeiten den Staatlichen Rechnungsprüfungs-
ämtern zur Aufgabenwahrnehmung übertragen.

§ 2
Zuständigkeiten der Leitung

eines Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes

Der Leitung eines Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes 
werden folgende Befugnisse übertragen:

1.  Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und Ge-
schenken nach §  42 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl.  I S.  1010), das zuletzt durch 
 Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 140) geändert worden ist,

2.  Entscheidungen nach § 45 des Beamtenstatusgesetzes, 
soweit Ansprüche wegen der Verletzung der Fürsorge-
pfl icht geltend gemacht werden,

3.  Entscheidungen über Erholungsurlaub nach § 44 des 
Beamtenstatusgesetzes, §  71 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie Entscheidun-
gen über Urlaub aus anderen Anlässen (Sonder-
urlaub) nach § 72 des Landesbeamtengesetzes, soweit 
er zwölf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht übersteigt,

4.  Führung der Personalnebenakten nach § 83 Absatz 1 
Satz 1 des Landesbeamtengesetzes, 

5.  Abordnung zu Ausbildungs-, Schulungs- und Fortbil-
dungsveranstaltungen und

6.  Änderungsdienst zum Landesamt für Besoldung und 
Versorgung, soweit die Zuständigkeit für die Perso-
nalmaßnahme bei der Leitung des Staatlichen Rech-
nungsprüfungsamts liegt.

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beamten- und Disziplinarzu-
ständigkeitsverordnung LRH vom 9. Dezember 2009 (GV. 
NRW. 2010 S. 16) außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. Oktober 2023

Die Präsidentin 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Brigitte  M a n d t

– GV. NRW. 2023 S. 1143

2122

Zwölfte Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe

Vom 17. Oktober 2023

Auf Grund des § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1 des Landesor-
ganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz 2 durch § 97 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S.  438) neu gefasst 
und Absatz 3 Satz 1 durch Artikel 10 Nummer 3 des Ge-
setzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert wor-
den sind, hinsichtlich Absatz  3 Satz  1 nach Anhörung 
des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, ver-
ordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 20. Mai 
2008 (GV. NRW. S.  458), die zuletzt durch Verordnung 
vom 13. Dezember 2022 (GV. NRW. S.  1094) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  27 werden nach der Angabe 
„(BGBl.  I S.  1759)“ die Wörter „bis zum 
31. Dezember 2027“ eingefügt.

  bb)  In Nummer  28 werden nach der Angabe 
„(BGBl.  I S. 39)“ die Wörter „bis zum 31. De-
zember 2027“ eingefügt.

  cc)  In Nummer  29 werden nach der Angabe 
„(GV.  NRW. S.  102)“ die Wörter „bis zum 
31. März 2024“ eingefügt.

  dd)  In Nummer  30 werden nach der Angabe 
„(GV.  NRW. S.  616)“ die Wörter „für Hebam-
men und Entbindungspfl eger mit fachschuli-
scher Ausbildung bis zum 31. März 2024“ ein-
gefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Gesetzen 
und Verordnungen nichts anderes bestimmt ist, be-
stimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem 
Bezirk, in dem der Beruf oder die Tätigkeit ausge-
übt wird oder ausgeübt werden soll. Im Übrigen 
gilt § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung. Davon abweichend bestimmt sich die ört-
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liche Zuständigkeit in Fällen der Rücknahme, des 
Widerrufs und des Ruhens der Berufserlaubnis 
nach den in Absatz 1 genannten Gesetzen und Ver-
ordnungen nach dem Bezirk, in dem die Berufser-
laubnis erteilt wurde. Soweit die Berufserlaubnis 
nicht im Geltungsbereich dieser Verordnung erteilt 
wurde, ist für die Rücknahme, den Widerruf und 
das Ruhen die Behörde zuständig, in deren Bezirk 
der Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder 
ausgeübt werden soll. In diesen Fällen informiert 
die zuständige Behörde die Behörde, welche die 
Berufserlaubnis nach den in Absatz  1 genannten 
Gesetzen und Verordnungen erteilt hat, über die 
Rücknahme, den Widerruf oder das Ruhen der Be-
rufserlaubnis. Für die Aufhebung der Anordnung 
des Ruhens der Berufserlaubnis ist die Anord-
nungsbehörde zuständig. Für die Ausstellung eines 
Certifi cate of current professional status ist die Be-
hörde zuständig, die die Berufserlaubnis erteilt 
hat. Wurde die Berufserlaubnis in einem anderen 
Bundesland erteilt, bestimmt sich die örtliche Zu-
ständigkeit für die Ausstellung eines Certifi cate of 
current professional status nach §  3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes NRW.“

2.  § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Soweit in den in Absatz  2 genannten Gesetzen 
und Verordnungen nichts anderes bestimmt ist, be-
stimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem Be-
zirk, in dem der Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt 
wird oder ausgeübt werden soll. Im Übrigen gilt §  3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW. Davon ab-
weichend bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit in 
Fällen der Rücknahme, des Widerrufs und des Ruhens 
der Berufserlaubnis nach den in Absatz 2 genannten 
Gesetzen und Verordnungen nach dem Bezirk, in dem 
die Berufserlaubnis erteilt wurde. Soweit die Berufs-
erlaubnis nicht im Geltungsbereich dieser Verordnung 
erteilt wurde, ist für die Rücknahme, den Widerruf 
und das Ruhen die Behörde zuständig, in deren Bezirk 
der Beruf oder die Tätigkeit ausübt wird oder ausge-
übt werden soll. In diesen Fällen informiert die zu-
ständige Behörde die Behörde, welche die Berufser-
laubnis nach den in Absatz 2 genannten Gesetzen und 
Verordnungen erteilt hat, über die Rücknahme, den 
Widerruf oder das Ruhen der Berufserlaubnis. Für die 
Aufhebung der Anordnung des Ruhens der Berufser-
laubnis ist die Anordnungsbehörde zuständig. Für die 
Ausstellung eines Certifi cate of current professional 
status ist die Behörde zuständig, die die Berufserlaub-
nis erteilt hat. Wurde die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung in einem anderen Bundesland er-
teilt, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für die 
Ausstellung eines Certifi cate of current professional 
status nach §  3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2023 S. 1143

2223

Gleichlautende Stiftungsordnungen 
für den nordrhein-westfälischen Teil des 

 Erzbistums Köln (StiftO EBK) 
vom 19. Juni 2023,

für den nordrhein-westfälischen Teil des 
 Erzbistums Paderborn (StiftO PB) 

vom 9. Juni 2023,
für das Bistum Aachen vom 9. Juni 2023,
für das Bistum Essen vom 7. Juni 2023,
für den nordrhein-westfälischen Teil 

des Bistums Münster vom 9. Juni 2023

Vom 21. September 2023

Präambel

Gemäß § 12 Absatz 3 Stiftungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Stiftungsgesetz NRW) obliegt es den 
Kirchen, Art und Umfang der erforderlichen Regelungen 
zur Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen in eigener 
Verantwortung zu treffen. Für die katholischen Stiftun-
gen im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums 
Köln, im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums 
Paderborn, im Bistum Aachen, im Bistum Essen und im 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster wird 
daher folgende Stiftungsordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Stiftungsordnung gilt für die kirchlichen Stiftun-
gen im Sinne des §  11 Stiftungsgesetz NRW, die ihren 
Sitz im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums 
Köln, im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums 
Paderborn, im Bistum Aachen, im Bistum Essen und im 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster haben 
und gemäß § 12 Absatz 4 Stiftungsgesetz NRW durch das 
(Erz-)Bistum als kirchlich anerkannt sind (katholische 
Stiftungen).

§ 2 
Kirchliche Stiftungsbehörde

(1) Träger der kirchlichen Stiftungsaufsicht ist das 
(Erz-)Bistum. Soweit nicht anders bestimmt, ist kirch-
liche Behörde im Sinne des Stiftungsgesetzes NRW und 
kirchliche Stiftungsbehörde im Sinne dieser Stiftungs-
ordnung das (Erz-)Bischöfl iche Generalvikariat.

(2) Die kirchliche Stiftungsbehörde ist zuständige Stelle 
im Rahmen des staatlichen Feststellungsverfahrens im 
Sinne des § 12 Absatz 2 Stiftungsgesetz NRW.

§ 3 
Kirchliche Stiftungsaufsicht

(1) Kirchliche Stiftungen unterliegen der Aufsicht der 
kirchlichen Stiftungsbehörde (Kirchliche Stiftungsauf-
sicht).

(2) Die kirchliche Stiftungsbehörde wacht insbesondere 
darüber, dass die kirchlichen Stiftungen nach Maßgabe 
des kirchlichen und staatlichen Rechts, dem Willen des 
Stifters sowie des Stiftungsgeschäfts und der Satzung 
der Stiftung einschließlich der Zuordnung zur Kirche 
verwaltet werden.
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(3) Die Zuordnung zur Kirche wird durch die Verfolgung 
kirchlicher Zwecke oder die Wahrnehmung kirchlicher 
Aufgaben und dem Maß der institutionellen Verbindung 
mit der Kirche einschließlich der kirchlichen Stiftungs-
aufsicht gewährleistet.

(4) Die gesetzlichen Zuständigkeiten der staatlichen 
Stiftungsbehörden bleiben unberührt.

§ 4
Aufsichtsgrundsätze

(1) Die kirchliche Stiftungsbehörde hat den bei Errich-
tung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, 
hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters zu be-
achten. Sie verfolgt ein integriertes kirchliches Auf-
sichtsverständnis, welches aufgaben-, ressourcen- und 
risikoorientiert ausgerichtet ist und berät und unter-
stützt Stifter sowie Stiftungen und deren Organe.

(2) Im Rahmen einer gestuften Aufsicht stärkt sie die 
Selbstständigkeit der Stiftung und die Eigenverantwort-
lichkeit des Handelns der Organe der Stiftung.

§ 5
Unterrichtung

(1) Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpfl ichtet, 
die kirchliche Stiftungsbehörde unverzüglich über alle 
wesentlichen Vorgänge der Stiftung zu unterrichten. Da-
rüber hinaus kann sich die kirchliche Stiftungsbehörde 
jederzeit über alle Angelegenheiten der kirchlichen Stif-
tungen unterrichten und Berichte anfordern.

(2) Liegen der kirchlichen Stiftungsbehörde Anhalts-
punkte dafür vor, dass bei der Verwaltung der Stiftung 
gegen gesetzliche Bestimmungen oder die Satzung ver-
stoßen wurde, kann sie hierzu Auskunft und die Vorlage 
von Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen.

(3) Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Aufsicht kann 
sie im erforderlichen Umfang eine weitergehende Prü-
fung vornehmen oder auf Kosten der Stiftung vorneh-
men lassen.

§ 6 
Prüfung

(1) Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpfl ichtet, 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung anzu-
wenden und der kirchlichen Stiftungsbehörde inner-
halb  von zwölf Monaten nach Ablauf des Geschäfts-
jahres eine Jahresrechnung (Einnahmen-/Ausgabenrech-
nung, Vermögensübersicht und Vermögensrechnung oder 
kaufmännischer Jahresabschluss) und einen Tätigkeits-
bericht, der insbesondere die Erfüllung der Stiftungs-
zwecke beinhaltet, vorzulegen. Die kirchliche Stiftungs-
behörde kann eine kürzere Vorlagefrist festlegen, ins-
besondere wenn vorangegangene Jahresrechnungen be-
anstandet wurden oder die Stiftung wiederholt ihrer 
Verpfl ichtung nach Satz  1 verspätet nachgekommen ist. 
Im Tätigkeitsbericht ist auch auf die Veränderung bei 
stiftungstragenden Einrichtungen sowie auf Chancen 
und Risiken für das Stiftungsvermögen einzugehen. 
Wenn der Prüfungsbericht einen Lagebericht enthält, 
kann auf den Tätigkeitsbericht verzichtet werden.

(2) Die Stiftung hat die Jahresrechnung unter Einbezie-
hung der Buchführung durch einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen verei-
digten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesellschaft 
oder eine vergleichbare Stelle (Abschlussprüfer) prüfen 
zu lassen. Die Prüfung hat sich insbesondere auf die Er-
haltung des Grundstockvermögens und die satzungsmä-
ßige Verwendung der Stiftungsmittel zu erstrecken.

(3) Die Stiftung kann auf Antrag durch vorherige 
schriftliche Zustimmung von der Pfl icht zur Einbezie-
hung eines Abschlussprüfers befreit werden, wenn das 
Stiftungsvermögen oder der Aufwand zur Verwaltung des 
Stiftungsvermögens von geringem Umfang ist. Die Aus-
nahme kann zeitlich befristet werden. 

(4) Wird die Jahresrechnung durch einen der in Absatz 2 
Satz 1 genannten Abschlussprüfer geprüft und der Prü-
fungsbericht der kirchlichen Stiftungsbehörde vorgelegt, 
soll die kirchliche Stiftungsbehörde von einer noch-
maligen Prüfung absehen. Sie kann im erforderlichen 

Umfang eine weitergehende Prüfung vornehmen oder 
auf Kosten der Stiftung vornehmen lassen.

(5) § 7 gilt entsprechend.

§ 7
Beanstandung, Anordnung, Zwangsmittel

(1) Die kirchliche Stiftungsbehörde kann Beschlüsse und 
Maßnahmen der Stiftungsorgane, die dem in dem 
 Stiftungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck 
 gebrachten Willen des Stifters oder gesetzlichen Be-
stimmungen widersprechen, beanstanden und verlangen, 
dass diese innerhalb einer von ihr bestimmten, angemes-
senen Frist aufgehoben oder rückgängig gemacht wer-
den. Beanstandete Beschlüsse oder Maßnahmen dürfen 
nicht vollzogen werden. 

(2) Unterlässt ein Stiftungsorgan eine rechtlich gebotene 
Maßnahme, kann die kirchliche Stiftungsbehörde an-
ordnen, dass die Maßnahme innerhalb einer von ihr be-
stimmten Frist durchgeführt wird.

(3) Kommt die Stiftung oder ein Stiftungsorgan einer 
Anordnung der kirchlichen Stiftungsbehörde binnen ei-
ner von der kirchlichen Stiftungsbehörde gesetzten Frist 
nicht nach, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die An-
ordnung mit Zwangsmitteln unter den Voraussetzungen 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des jeweiligen 
Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz hat, vollstrecken.

§ 8
Abberufung von Organmitgliedern, 

Sachwalterbestellung

(1) Hat sich ein Mitglied eines Stiftungsorgans einer 
groben Pfl ichtverletzung schuldig gemacht oder ist es 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner der Stiftung 
gegenüber bestehenden Pfl ichten nicht in der Lage, kann 
die kirchliche Stiftungsbehörde die Abberufung dieses 
Mitglieds und die Berufung eines neuen Mitglieds an 
dessen Stelle verlangen. Sie kann dem Mitglied die 
Wahrnehmung seiner Geschäfte einstweilig untersagen. 

(2) Kommt die Stiftung der nach Absatz 1 Satz 1 getrof-
fenen Anordnung nicht binnen einer ihr gesetzten ange-
messenen Frist nach, kann die kirchliche Stiftungs-
behörde die Abberufung des Mitglieds verfügen und eine 
andere Person an dessen Stelle berufen.

(3) Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stif-
tung seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann, weil Mit-
glieder des Organs fehlen, hat die kirchliche Stiftungsbe-
hörde in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten 
oder von Amts wegen notwendige Maßnahmen zu tref-
fen, um die Handlungsfähigkeit des Organs zu gewähr-
leisten. Die kirchliche Stiftungsbehörde ist insbesondere 
befugt, Organmitglieder befristet zu bestellen oder von 
der satzungsmäßig vorgesehenen Zahl von Organmit-
gliedern befristet abzuweichen, insbesondere indem die 
kirchliche Stiftungsbehörde einzelne Organmitglieder 
mit Befugnissen ausstattet, die ihnen nach der Satzung 
nur gemeinsam mit anderen Organmitgliedern zustehen.

(4) Die kirchliche Stiftungsbehörde kann einem von ihr 
bestellten Organmitglied bei oder nach der Bestellung 
eine angemessene Vergütung auf Kosten der Stiftung be-
willigen, wenn das Vermögen der Stiftung sowie der Um-
fang und die Bedeutung der zu erledigenden Aufgaben 
dies rechtfertigen. Die kirchliche Stiftungsbehörde kann 
die Bewilligung der Vergütung mit Wirkung für die Zu-
kunft ändern oder aufheben. Eine solche Vergütung kann 
in Ausnahmefällen auch von der kirchlichen Stiftungs-
behörde getragen werden. Ein solcher Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Stiftung die Übernahme der Kosten für die Vergü-
tung nicht erlauben. Ändern sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Stiftung derart, dass sie zur Übernahme 
der Kosten für die Vergütung wieder in der Lage ist, 
kann die kirchliche Stiftungsbehörde die von ihr getra-
gene Vergütung ersetzt verlangen.

(5) Reichen die Befugnisse der kirchlichen Stiftungsbe-
hörde nach dieser Stiftungsordnung nicht aus, um eine 
dem Willen des Stifters und den Gesetzen entsprechende 
Verwaltung der Stiftung zu gewährleisten oder wieder-
herzustellen, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die 
Durchführung der Beschlüsse und Anordnungen auf 
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Kosten der Stiftung einem Sachwalter übertragen. Des-
sen Aufgabenbereich und Vollmacht sind in einer Bestel-
lungsurkunde festzulegen.

§ 9
Geltendmachung von Ansprüchen

Erlangt die kirchliche Stiftungsbehörde von einem Sach-
verhalt Kenntnis, der Schadensersatzansprüche der Stif-
tung gegen Mitglieder der Stiftungsorgane begründen 
könnte, kann sie der Stiftung eine vertretungsberechtigte 
Person zur Klärung durch Durchsetzung ihrer Ansprü-
che bestellen. Die Kosten entsprechender Maßnahmen 
trägt die Stiftung. §  8 Absatz  4 Satz  3, 4 und 5 gelten 
entsprechend.

§ 10
Zustimmungserfordernis

(1) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, zur Zulegung 
oder zur Zusammenlegung der Stiftung sowie zur Auf-
lösung der Stiftung bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit unbeschadet der staatlichen Genehmigung der 
schriftlichen Genehmigung durch die kirchliche Stif-
tungsbehörde. Der Stifter ist hierzu nach Möglichkeit 
anzuhören. 

(2) Für die Aufhebung der Stiftung durch die staatliche 
Stiftungsbehörde gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zugleich die Zu-
stimmung im Sinne von §  12 Absatz  4 Stiftungsgesetz 
NRW.

§ 11
Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte 

und Rechtsakte

(1) Zu ihrer Rechtswirksamkeit bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung der kirchlichen Stiftungsbehörde 
neben den in § 10 genannten Beschlüssen:

a)  Erwerb, Belastung, Veräußerung von Grundstücken 
und Aufgabe des Eigentums an Grundstücken sowie 
Erwerb, Änderung, Veräußerung und Aufgabe von 
Rechten an Grundstücken. Dies gilt nicht für die Zu-
stimmung zur Veräußerung und Belastung von Erb-
baurechten;

b)  Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- oder Garantie-
erklärungen;

c)  Übertragung, Übernahme oder Schließung von An-
stalten oder Einrichtungen;

d)  Gründung und Aufl ösung von Gesellschaften sowie 
Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaftsbeteili-
gungen;

e)  Rechtsgeschäfte, die der zur Vertretung der Stiftung 
Befugte im Namen der Stiftung mit sich im eigenen 
Namen oder als Vertreter eines Dritten vornimmt.

(2) Die Genehmigung im Sinne von Absatz 1 lit. d) kann 
die kirchliche Stiftungsbehörde von der Erstreckung 
aufsichtsrechtlicher Regelungen auf die Gesellschaft ab-
hängig machen.

(3) Zum Zwecke der Verfahrensvereinfachung kann die 
kirchliche Stiftungsbehörde für Rechtsgeschäfte und 
Rechtsakte nach Absatz  1 die Zustimmung bereits im 
 Voraus schriftlich erteilen. Diese Zustimmung kann von 
der Erfüllung von Aufl agen abhängig gemacht werden.

§ 12 
Stiftungsverzeichnis, Vertretungsbescheinigung

(1) Die kirchliche Stiftungsbehörde führt kein öffent-
liches Stiftungsverzeichnis. 

(2) Kirchliche Stiftungen können gemäß § 10 Stiftungs-
gesetz NRW in das elektronische Stiftungsverzeichnis 
des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden. 
Das Einvernehmen im Sinne des §  12 Absatz  5 Satz  1 
Stiftungsgesetz NRW gilt als erteilt.

(3) Die kirchliche Stiftungsbehörde stellt auf Antrag den 
kirchlichen Stiftungen eine Bescheinigung darüber aus, 
wer nach Maßgabe der Satzung und der von der Stiftung 

mitgeteilten Angaben zur Vertretung der Stiftung be-
rechtigt ist (Vertretungsbescheinigung).

(4) Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpfl ichtet, 
die kirchliche Stiftungsbehörde unverzüglich über die 
personelle Zusammensetzung der Organe der Stiftung 
einschließlich des Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz 
und jede Änderung derselben zu unterrichten.

§ 13
Anfallberechtigung

Bei Aufl ösung oder Aufhebung einer kirchlichen Stiftung 
fällt das Vermögen für den Fall, dass es an einer Bestim-
mung zur Anfallberechtigung durch oder aufgrund der 
Satzung fehlt, an das (Erz-)Bistum, das die Stiftung be-
aufsichtigt hat. Das Vermögen soll unmittelbar und aus-
schließlich möglichst für die in der Satzung festgelegten 
Zwecke verwendet werden.

§ 14
Rechtsweg

Gegen Maßnahmen der kirchlichen Stiftungsbehörden 
ist der kirchliche Rechtsweg gegeben.

§ 15
Verwaltungsvorschriften

Die kirchliche Stiftungsbehörde kann die zur Durch-
führung dieser Stiftungsordnung erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften erlassen.

§ 16
Schriftform

Soweit diese Stiftungsordnung keine besondere Form 
vorsieht, ist Textform ausreichend.

§ 17
Evaluation

Die kirchliche Stiftungsbehörde soll fünf Jahre nach In-
krafttreten der Stiftungsordnung die Zweckmäßigkeit 
und Wirksamkeit einer Überprüfung unterziehen.

§ 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Stiftungsordnung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Stiftungsordnung für den nord-
rhein-westfälischen Anteil des Erzbistums Köln vom 
5.  April 2011 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2011, 
Nr.  97, Seiten 181-183), die Stiftungsordnung für den 
nordrhein-westfälischen Anteil des Erzbistums Pader-
born vom 19. April 2011 (KA 2011, Nr. 64. und 82.), die 
Stiftungsordnung für das Bistum Aachen vom 11. Mai 
2011 (KIAnz. für die Diözese Aachen 2011, Nr. 90, S. 98), 
die Stiftungsordnung für das Bistum Essen vom 
30.09.2011 (Kirchliches Amtsblatt des Bistums Essen 
2011, Nr.  87 in der Korrekturfassung, veröffentlicht im 
Kirchlichen Amtsblatt des Bistums Essen vom 
16.12.2011, Nr.  123) und die Stiftungsordnung für den 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster vom 
12.  April 2011 (Kirchliches Amtsblatt 2011, Nr.  9, 
Art. 86) außer Kraft.

(3) § 12 Absatz 1, 2 und 3 treten am 31. Dezember 2026 
außer Kraft.

(4) Diese Stiftungsordnung wird im kirchlichen Amts-
blatt und im jeweiligen staatlichen Gesetz- und Verord-
nungsblatt veröffentlicht.

Bekanntmachung

Diese Stiftungsordnungen sind bekannt gegeben worden 
für das Erzbistum Köln im Amtsblatt des Erzbistums 
Köln 2023, Stück 7, Nr. 102, S. 126ff., für das Erzbistum 
Paderborn im Kirchlichen Amtsblatt für die Erzdiözese 
Paderborn 2023, Stück 6, Nr. 61, S. 70ff., für das Bistum 
Aachen im Kirchlichen Anzeiger für die Diözese Aachen 
2023, Nr.  73, S.  166ff., für das Bistum Essen im Kirch-
lichen Amtsblatt des Bistums Essen 2023, Stück 6, Nr. 46, 
S.  109ff. und für den nordrhein-westfälischen Teil des 
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Bistums Münster im Kirchlichen Amtsblatt für das Bis-
tum Münster 2023, Nr. 7, Art. 120, S. 267ff.

Köln, den 19. Juni 2023 
+ Rainer Maria Card. Woelki 

Erzbischof von Köln

Paderborn, den 9. Juni 2023
Dr. Michael Bredeck

Diözesanadministrator

Aachen, 9. Juni 2023
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Essen, 7. Juni 2023
+ Dr. Franz-Josef Overbeck

Bischof von Essen

Münster, den 9. Juni 2023
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster

– GV. NRW. 2023 S. 1144
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Gesetz zur Übermittlung von Schülerinnen- 
und Schülerdaten am Übergang von der Schule 

in den Beruf (Schülerinnen- und 
Schülerdatenübermittlungsgesetz NRW)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Übermittlung von Schülerinnen- 
und Schülerdaten am Übergang von der Schule 

in den Beruf (Schülerinnen- und 
Schülerdatenübermittlungsgesetz NRW)

Vom 17. Oktober 2023

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Weiterführende allgemeinbildende Schulen und Be-
rufskollegs mit vollzeitschulischen Bildungsgängen, die 
nicht zu einem Berufsabschluss führen oder diesen vor-
aussetzen, übermitteln direkt an die örtlich zuständige 
Agentur für Arbeit oder über die jeweilige Bezirks-
regierung an die Bundesagentur für Arbeit personenbe-
zogene Daten der nach Absatz  2 identifi zierten Schüle-
rinnen und Schüler, die voraussichtlich bei Beendigung 
der Schule keine konkrete berufl iche Anschlussperspek-
tive im Sinne des § 31a des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch – Arbeitsförderung – (Artikel  1 des Gesetzes vom 
24.  März 1997 BGBl.  I S.  594), das zuletzt durch Arti-
kel  7 des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr.  217) geändert worden ist, haben. Zweck der Daten-
übermittlung ist die Kontaktaufnahme und Übersen-
dung einer Information über Angebote der Berufsbera-
tung und Berufsorientierung. Nähere Einzelheiten zum 
Verfahren der Übermittlung regelt das für den Schulbe-
reich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für Arbeit zuständigen Ministerium per Erlass.

(2) Die Schulen identifi zieren zur Vorbereitung der 
Übermittlung nach Absatz  1 Schülerinnen und Schüler, 
die die Schule zum Ende des Schuljahres ohne konkrete 
Anschlussperspektive verlassen werden; die Schülerin-
nen und Schüler sind insoweit zur Auskunft verpfl ichtet. 
Von der Identifi zierung ausgenommen sind solche Schü-

lerinnen und Schüler, die eine Zulassung zur Abiturprü-
fung erlangt haben. Diese Datenerhebung erfolgt im 
zweiten Schulhalbjahr bis zu vier Wochen vor den Som-
merferien eines jeden Schuljahres, beginnend ab der 
Jahrgangsstufe 8.

(3) Personenbezogene Daten im Sinne des Absatzes 1 
sind:

1.  der Vor- und Familienname,

2.  das Geburtsdatum,

3.  das Geschlecht,

4.  die Wohnanschrift,

5.  die voraussichtlich beendete Schulform und

6.  der voraussichtlich erreichte Abschluss.

(4) Die personenbezogenen Daten der Schülerinnen und 
Schüler sind spätestens bis zum 10. Juni eines jeden Jah-
res je nach Übermittlungsweg entweder an die örtlich 
zuständige Agentur für Arbeit oder über die Bezirksre-
gierung an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln.

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2023 S. 1147
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Genehmigung der 48. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum,

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr 
und Oberhausen, im Gebiet der Stadt Mülheim 

Vom 22. September 2023

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 20. März 2023 bis 4. Mai 2023 die 
48. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im 
 Gebiet der Stadt Mülheim, Sport- und Freizeitanlagen 
Uhlenhorstweg beschlossen. Diese Änderung hat mir die 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr mit Schreiben 
vom 5. Juni 2023 – Aktenzeichen: 61-2-1 – gemäß §  41 
Absatz 2 Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S.  430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), zur Geneh-
migung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 31. August 2023 – Aktenzeichen: 
51.12.03.07-000001-2023-0004709 – gemäß § 41 Absatz 2 
Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß §  14 Satz  3 
Landesplanungsgesetz NRW wird die Änderung beim 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirk-
samkeit der Änderung auf der Internet seite der Städte-
region Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/
regionaler_fl aechennutzungsplan.html eingesehen wer-
den und sind auch über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zu-
gänglich.

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 22. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr.  88) geändert worden ist, zu be-
achten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
eine nach §  11 Abs.  4 ROG beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalen Flächennutzungsplans aus dem 
Landesentwicklungsplan, dessen Unwirksamkeit sich 
wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
herausstellt (gemäß §  15 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Ände-

rung des Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber 
dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 48. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die 
Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
zu erheben.

Düsseldorf, den 22. September 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2023 S. 1148
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